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N

ſehr mangelhaften Zuſtandes , teils wegen der zu hohen Lage der —

ſelben kein Gebrauch gemacht werden .

Die Kanaliſation wurde im April 1884 begonnen , in den folgen⸗
den Jahren fortgeführt und auf alle neu entſtandenen Straßen aus⸗

gedehnt . Am Schluſſe des Jahres 1900 betrug die Geſamtlänge des

ſtädtiſchen Kanalnetzes 89831 Meter mit 1098 Kontroll - und Spül⸗

ſchachten und 2136 Straßenſchlammfängern “) . Bis Ende des Jahres
1900 wurde für die Kanaliſation von Karlsruhe der Betrag von

5144000 / , verwendet .

Erſatz von Straßen - und Kanalherſtellungsloſten .

Eine am 22 . Januar 1876 vom Großh . Miniſterium des

Innern erlaſſene neue Vollzugsverordnung zu dem Geſetze vom

20 . Februar 1868 die Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung
der Baufluchten , ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſen⸗
bahnen betr . beſtimmte , daß künftighin die Anwendung der in jenem
Geſetz den Gemeinden eingeräumten Befugnis , die an eine Ortsſtraße
angrenzenden Eigentümer zur Koſtentragung beizuziehen , nirgend mehr
in lediglich genereller Weiſe d. i. für alle neuen Straßen , ſondern
durchgehends von Fall zu Fall beſchloſſen werde , verlangte jedoch
gleichzeitig behufs tunlichſt gleichmäßiger Anwendung des Geſetzes in

den einzelnen Fällen , daß zunächſt gewiſſe allgemeine Grundſätze über

Art und Maß der Beiziehung der Angrenzer von den Gemeinden

aufgeſtellt werden ſollen .
Auf Grund dieſer Verordnung hatte der Stadtrat ſolche Grund —

ſätze aufgeſtellt , denen der Bürgerausſchuß ſeine Zuſtimmung erteilte .

Danach ſollte 1. bei Anlegung einer neuen Ortsſtraße und beim An⸗
bau an eine ſchon vorhandene noch unbebaute der Aufwand für den

Erwerb des zur Straße nötigen Geländes und jener für die den

Bedürfniſſen des Verkehrs entſprechende erſte Einrichtung der Straße
und für die fünfjährige Unterhaltung derſelben von den angrenzenden
Eigentümern , wenn ſie auf ihren Grundſtücken Gebäude beſitzen oder

aufführen , an die Stadtkaſſe dem vollen Betrage nach erſetzt werden ;
2. trägt die Stadt von den Koſten der Dohlen neu anzulegender

) Chronik 1, 36 ff . ; 2, 18 ; 3, 22 ; 4, 35 ; 5, 32 ; 6, 28 ; 9, 36 ; 10, 16 ;
11 , 22 ; 12 , 47 ; 14, 24 ; 15 , 37 ; 16 , 37 .
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Straßen ein Zehntel , während die übrigen Koſten diejenigen Anlieger

zu erſetzen haben , welche Gebäude beſitzen oder aufführen , zu deren

Eutwäſſerung der Dohlen dient ; hiebei iſt als Neuanlage auch die

endgiltige Herſtellung eines bis dahin ſchon benutzten Weges zur

Ortsſtraße mit Straßenrinnen , Pfläſterung oder Chauſſierung , Waſſer —

ableitung u. ſ. w. zu verſtehen ; 3. die Verteilung dieſes Aufwandes

unter die einzelnen beiderſeitigen Angrenzer der Straße erfolgt nach

Verhältnis der Frontlänge ihrer die Straße berührenden Grundſtücke ;

4. der Erſatzanſpruch der Stadt iſt hinſichtlich derjenigen Angrenzer ,

welche bereits Gebäude auf ihren Grundſtücken beſitzen, dann fällig ,

wenn die Straße bezw. der Dohlen bis vor dieſe Gebäude hergeſtellt

iſt , hinſichtlich derjenigen dagegen , welche erſt ſpäter Bauten aus —

führen , bei deren Beginn . — Auf Grund weiterer in dieſem Betreff

erlaſſener Geſetze und Verordnungen wurden fortan von Fall zu Fall

Ortsſtatute über den Erſatz von Straßenherſtellungs - und Unter —

haltungskoſten und von Kanalherſtellungskoſten erlaſſen .

Die Anlage und Erhaltung der Gehwege .

Nach den geſetzlichen Beſtimmungen ſind die Anordnungen über

die materielle Beſchaffenheit der Ahee über deren Höhenlage ,

Breite u. ſ. f. durch ortspolizeiliche Vorſchrift zu treffen , wogegen

die Entſcheidung darüber , in wieweit die Straßenangrenzer zu den

Koſten der Gehwege beigezogen werden ſollen, dem Ortsſtatut an —

heingegeben iſt . Da die Ordnung der hierauf bezüglichen Verhält —

niſſe geboten ſchien, wurde dem Bürgerausſchuß in der Sitzung vom

15 . Juli 1879 der Antrag des Stadtrats vorgelegt , er wolle ſich

damit einverſtanden erklären , daß das Großh . Bezirksamt um Er —

laſſung einer ortspolizeilichen Vorſchrift , nach dem vom Stadtrat aus —

gearbeiteten Entwurf erſucht werde und er wolle zu dem ebenfalls

vom Stadtrat ausgearbeiteten Entwurf eines Ortsſtatutes ſeine Zu —

ſtimmung geben. Beide Anträge mit kleinen Abänderungen in den

Entwürfen wurden vom Bürgerausſchuß genehmigt.
Der Entwurf der ortspolizeilichen Vorſchrift ließ an Stelle des

§ 59 der Bauordnung fürdie Reſidenzſtadt Karlsruhe vom 5. Mai 1877

Lit. a - g cveränderte Beſtimmungen treten , wonach zur
Herſtellung

der Gehwege bis an die Rinne nur Pflaſterſteine I . Qualität von

mindeſtens 15 em Geviert , Steinplatten von mindeſtens 10 em
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